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Sitzungsvorlage 
öffentlich 
 
 
 
 Vorlage-Nr.: VO/812/2009 

 Top-Nr.:  
 Fachbereich: Bauamt 

 Erstellt von: Wilhelm Sendermann

 Datum: 04.06.2009 
 
 
Betreff: 
Weitere Umsetzung des "Konjunkturpakets" II 
 
 
 
Beratungsfolge: 
16.06.2009 Bau- und Umweltausschuss 
25.06.2009 Rat der Stadt Olfen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Olfen zu beschließen, zur weiteren 
Umsetzung des „Konjunkturpakets II“ nach der in der Begründung beschriebenen Konzeption 
vorzugehen. 
 
Begründung: 
Auf den Bericht der Verwaltung in der Bau- und Umweltausschusssitzung am 2.4.2009 über die 
Umsetzung des „Konjunkturpakets II“ wird Bezug genommen. 
 
Zielsetzung der örtlichen Konzeption ist es, die regionale Wirtschaft durch zusätzliche, möglichst 
nachhaltig wirkende Investitionen zu stärken. Das Programm sollte in 2009/2010 umgesetzt werden. 
 
Der Bewilligungsbescheid über die der Stadt Olfen zugesagten Mittel in Höhe von 1.236.361,-- € 
liegt inzwischen vor. Hiervon entfallen auf den Investitionsschwerpunkt Bildungsinfrastruktur 
662.247,-- € und auf den Investitionsschwerpunkt Infrastruktur 574.114,-- €. 
 
Vorgeschlagen wird, folgende Maßnahmen mit diesen Mitteln zu finanzieren: 
 
Bildungsinfrastruktur 
 
Dachsanierung Gesamtschule    ca. 300.000 Euro 
Umsetzung des Konzeptes „Wärmesenke Steveraue“  ca. 200.000 Euro 
Regelungsverbesserungen an öffentlichen Gebäuden 
und Einrichtung einer Fernüberwachung   ca.   50.000 Euro 
Erneuerung von Heizverteilleitungen und Heizflächen 
im Bereich der Grundschule     ca.   50.000 Euro 
Anbau von Windfanganlagen im Bereich der Grund- 
schule        ca.   20.000 Euro 
Schließen der Lichtbänder der Wieschhof-Turnhalle ca.   15.000 Euro 
 
 



Infrastruktur 
 
Wirtschaftswegebau      ca. 200.000 Euro 
Schaffung eines Wasserspielplatzes im Bereich 
des Naturbades      ca. 100.000 Euro 
 
Das Maßnahmeprogramm soll nach Präzisierung weiterer Projekte im Sinne der 
Förderbestimmungen fortgeschrieben werden. 
 
Zur zügigen Umsetzung soll das Vergaberecht im Sinne des Erlasses zur Beschleunigung von 
Investitionen durch Vereinfachungen im Vergaberecht vom 3.2.2009 angewendet werden. 
 
 
   

   
Beigeordneter  Bürgermeister 

 
 
 
 
 


